aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 179ff.


BRU als ordentliches Lehrfach

Zur Entwicklung des Faches

Hervorgegangen ist der BRU aus den Sonntagsschulen des 17. Jahrhunderts, wie sie z.B. von Ernst dem Frommen in Sachsen-Gotha 1642 gegründet wurden. Diese hatten jedoch keinen langen Bestand. Es folgten die religiösen Sonntagsschulen in Württemberg (1739), Baden (1755), Preußen (1763) und Bayern (1771). „Der Kirche ging es in den von ihr getragenen 'religiösen Sonntagsschulen' um das Heil der von Verwahrlosung bedrohten Proletarierjugend. Ihr ging es darum, daß die Jugendlichen ... nach den Geboten Gottes lebten“ (Birk 1982, S. 44; Gleissner 1983, S. 72-91).

Mit der Einführung der gewerblichen Sonntagsschulen gegen Ende des 18. und im 19. Jahrhundert änderte sich das Bildungsziel in Richtung Ausbildung und damit die Situation des BRU. „Die vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Gebiete und die katholischen Gebiete sind diesem Vorgehen nur zögernd gefolgt. ... Die gewerbliche Sonntagsschule hatte ja wenig Ähnlichkeit mit den Sonntagsschulen im 17. und 18. Jahrhundert. Wollte man in diesen durch ethisch-religiöse Inhalte auf die Jugend einwirken, um sie als Menschen und Christen zu formen, so erstrebte man in jenen, durch Unterricht berufliche Tüchtigkeit zu erreichen, um auf diese Weise den Wirtschaftskreisen zu helfen. War man ehedem um das Seelenheil, überhaupt um den Menschen selbst bemüht, so wurde jetzt ein außerhalb des Menschen liegender Zweck verfolgt. Waren die alten Sonntagsschulen an der Idee des Christentums orientiert, so leiteten die neuen ihre Existenzberechtigung aus den Lehren der Aufklärung und des Merkantilismus ab, aber auch aus der Situation im Wirtschaftsleben selbst, die durch das heraufkommende Maschinenzeitalter eine andere als im 18. Jahrhundert geworden war.“ (Thyssen 1954, S. 65) Auch wenn die religiösen neben den gewerblichen BS bestehen blieben, so wurde ihnen und dem RU doch weitgehend der Boden entzogen.

Mit zeitlichen und regionalen Verschiebungen folgte die Einführung der allgemeinen Fortbildungsschulen in Sachsen (1873), Preußen und Hessen (1874) - in Bayern allerdings blieb daneben die Sonntagsschulpflicht bis zur Jahrhundertwende erhalten. Der neue Schultyp verstand sich in seinen Lehrinhalten wie in seiner Ausrichtung als Fortsetzung der Volksschule und war geprägt vom Geist des Neuhumanismus. In diesen Schulen wurde nur im überwiegend katholischen Bayern RU erteilt, während das preußische Gesetz bis 1897 ausdrücklich das Fach Religion ausschloß. Erst ein neuer Erlaß des preußischen Königs sorgte dafür, daß den Konfessionen auf Wunsch zumindest Räume zur Verfügung gestellt wurden, wenn man schon Religion nicht in die Stundentafel aufnahm. Dies führte dazu, daß vorwiegend in den katholischen Landesteilen Preußens die Schulträger teilweise Geistliche beriefen, die als hauptamtliche RL aufgrund eines Privatvertrages angestellt wurden (Wolframm 1966, S. 6f.).

Mit der Umwandlung der allgemeinen in eine beruflich gegliederte Fortbildungsschule zur Jahrhundertwende - ausgehend von Baden, Württemberg und Sachsen - gewann unter dem Einfluß von Kerschensteiner die Menschenbildung an Boden. Doch noch 1911 scheiterte ein Fortbildungsgesetz in Preußen, weil katholische Kreise darin den RU verankert wissen wollten.

Durch die Weimarer Verfassung (Art. 149, Abs. 1) wurde der RU zum „ordentlichen Lehrfach der Schulen“ erklärt, zu denen nach Rechtslehre und Rechtspraxis auch die BS gehörten, welche nach dem 1. Weltkrieg die Fortbildungsschulen ablösten. Aber nicht alle mochten dieser Rechtsauslegung folgen. Somit wurde noch lange nicht in allen Ländern Religion wirklich auch unterrichtet. In Bayern und Preußen blieb man bei der bisherigen Praxis. Baden verdankt die Einführung des BRU im Jahre 1925 dem großen Einsatz des damaligen Kultusministers Willy Hellpach. Er wollte nicht nur Weltanschauungsunterricht, sondern konfessionellen RU erteilt wissen, weil eine bloße Morallehre immer Gefahr laufe, utilitaristisch zu entarten, und weil religiöse Erziehung nicht anders als vom Boden eines religiösen Bekenntnisses aus geleistet werden könne. In unnachgiebigen Kämpfen der Kirche(n) für den BRU zeigt sich, „daß für die Kirche Berufsschüler an erster Stelle nicht Arbeitskräfte oder Produktionsfaktor sind, sondern Menschen“ (Birk 1982, S. 45).

Das Reichskonkordat vom 20.7.1933 schien endlich die Möglichkeit zu eröffnen, an allen BS Deutschlands zumindest katholischen RU zu erteilen, hieß es doch im Art. 21 Satz 1: „Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt.“ Aber dies war nur eine scheinbare Garantie; denn schon mit der Verordnung des Ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 23.8.1939 wurde verfügt, „daß die bisher dem Religionsunterricht zur Verfügung gestellte Zeit für die eigentlichen Aufgaben der Berufsschule verwandt wird“ (Neuser 1975, S. 66).

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der BRU schrittweise in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschlang mit Ausnahme von Bremen (Bremer Klausel) eingeführt werden - zuletzt in Berlin (1962), Hamburg (1963) und nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten ab 1990 auch in den neuen Bundesländern. Maßgeblich dafür war die Verankerung des BRU im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Art. 7, Abs. 2 und 3 vom 23.5.1949. Für Brandenburg gilt eine Sonderregelung.

Der Blick in die wechselhafte Geschichte des Faches macht deutlich, daß es bis heute kein unumstrittenes Heimatrecht in den BS gab, sondern Verdrängungsversuchen ausgesetzt bleibt. Das Schicksal des BRU ist enger verknüpft mit der jeweiligen wirtschaftlichen Situation, mit der technologischen Innovation, den Entwicklungen in Bildungspolitik und Berufspädagogik sowie mit dem Verhältnis zwischen Staat und Kirche als der RU an anderen Schularten. (( Mayer; Widmann/Scheilke)

Die gegenwärtigen rechtlichen Grundlagen und ihre Auslegung

a) aus katholischer Sicht
Als Verankerung für den BRU erwies sich gerade im Prozeß der Wiedervereinigung das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) Art. 7: „(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. (3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.“

Die Bezeichnung „ordentliches Lehrfach“ ist bereits im Verfassungsausschuß der Weimarer Nationalversammlung von 1919 entstanden und terminus technicus im modernen Schulrecht geworden. „Ein ordentliches Lehrfach ist weder Pflichtfach noch Wahlfach. Es ist kein Pflichtfach, weil durch die in Art. 4 Abs. 1 GG gewährleistete Glaubens- und Gewissensfreiheit kein Schüler zur Teilnahme am Religionsunterricht gezwungen werden darf, kein Wahlfach, weil 'Pflege und Erziehung der Kinder ... das natürliche Recht der Eltern' (Art. 6, Abs. 2, Satz 1 GG) ist, und somit die Möglichkeit zum Religionsunterricht gegeben sein muß. Die Eltern haben jedoch das Recht, die Kinder vom Religionsunterricht fernzuhalten, bis diese religionsmündig geworden sind“ (Wolframm 1966, S. 10f.), also bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Der Schulrechtsexperte Brzoska (1951, S. 564f.) bezeichnet den BRU deshalb als „lehrplanmäßiges Pflichtfach und persönliches Wahlfach“ und interpretiert des weiteren: „a) Der RU ist ... eine besondere, selbständige Disziplin in dem Gesamtgefüge der Unterrichtsfächer der Berufs- und Berufsfachschulen. Daher wäre es rechtswidrig, ihn außerhalb des Stundenplanes entweder der ersten planmäßigen Unterrichtsstunden vorausgehen oder der letzten nachfolgen zu lassen. b) Die Schulverwaltungen sind kraft Verfassungsrecht unmittelbar verpflichtet, für die Einrichtung und Durchführung des lehrplanmäßigen RU in den berufsbildenden Schulen, soweit er noch nicht erteilt worden ist, Sorge zu tragen.“

Die Interpretation der rechtlichen Grundsätze ist immer wieder neu zu leisten: Die katholischen Lehrer- bzw. Religionslehrerverbände (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Weinz) bilden dabei das unruhige Gewissen innerhalb der katholischen Kirche. Sie nahmen z.B. Einfluß auf das Zustandekommen folgender wichtiger Erklärungen bzw. Veranstaltungen:

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Die Beschlüsse „Der Religionsunterricht in der Schule“ und „Schwerpunkte kirchlicher Verantwortung im Bildungsbereich“ der Würzburger Synoden 1974 und 1975,

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
die zwei Verlautbarungen „Zum Religionsunterricht an Berufsbildenden Schulen“ vom 12.1.1983 bzw. vom 12.6.1991 und eine zum Thema „Bildung in Freiheit und Verantwortung“ (hier insbesondere 3.7 „Berufliche Bildung“) vom 21.9.1993 der Kommission für Erziehung und Schule der Deutschen Bischofskonferenz,

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
die Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken „Schulischer Religionsunterricht in einer säkularen Gesellschaft“ vom 24.11.1989,

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
die vom Deutschen Katecheten-Verein (DKV) in Zusammenarbeit mit dem Verband der Katholischen Religionslehrer an berufsbildenden Schulen (VKR) veranstalteten BS-Symposien seit 1981. Daraus entstand zuletzt

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
die von beiden Kirchen, Industrie- und Handelskammern und Gewerkschaften unterzeichneten „Erklärung zum Religionsunterricht an der Berufsschule“ für Bayern (vom 17.3.1992) bzw. den Bereich Weser-Ems (vom 12.8.1993). (Dok. XX, S. XX)

In der gegenwärtigen Diskussion um die Konfessionalität des RU spielt die Formulierung „in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ eine wichtige Rolle. Manche befürchten, daß ein „RU für alle“ die in der Verfassung gegebene Garantie verwirken könnte. Nahezu übereinstimmend wird dagegen das durch das GG gesicherte Grundrecht auf Religionsfreiheit dahingehend interpretiert, daß es nicht nur auf die Gewährleistung negativer Freiheitsrechte des einzelnen abzielt, sondern einen positiven Gestaltungsauftrag des Staates darstellt. Dieser delegiert dessen inhaltliche Ausformung an die Kirchen und Religionsgemeinschaften als Sinn- und Bildungsträger in der Gesellschaft. Die Landesverfassungen und -schulgesetze haben dem Rechnung zu tragen.

In letzter Konsequenz verlangt diese Interpretation des GG daher auch, daß für andersgläubige bzw. konfessionslose SR oder für solche, die sich vom BRU abgemeldet haben, ein Ersatzfach (Ethik oder „Werte und Normen“ oder Philosophie) einzurichten ist. (( Cleiß) Die neuen Bundesländer sprechen dabei von „Alternativ-“ statt Ersatzfach. In Niedersachsen wird von Alternativfach im Sinne eines Wahlpflichtfaches gesprochen. Diese Sprachregelungen stoßen in katholischen Kreisen der alten Bundesländer auf Widerstand, weil damit die Vorrangstellung des RU unterhöhlt werden könnte. Die Kulturhoheit der einzelnen Bundesländer wirkt sich dahingehend aus, daß die Praxis des BRU (Angebot eines Ersatzfaches, Stundenmaß in den verschiedenen beruflichen Schularten, Lehrpläne) zum Teil sehr unterschiedlich geregelt ist (Weidinger 1991a, S. 258). So hat z.B. Nordrhein-Westfalen als einziges Bundesland noch kein Ersatzfach an BS eingerichtet. Eine neue Situation mit noch unbekannten Auswirkungen für die Zukunft entsteht durch die Einrichtung des Lernbereiches „Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde (LER)“ angesichts einer Mehrzahl von konfessionslosen SR in den sog. allgemeinbildenden Schulen Brandenburgs. Die zuständigen Behörden der katholischen Kirche haben bislang ihre Beteiligung an diesem Schulversuch verweigert.

Norbert Weidinger

b) aus evangelischer Sicht
Trotz der durch Art. 7,3 GG gegebenen eindeutigen Rechtslage sieht die Wirklichkeit in den alten Bundesländern sehr unterschiedlich aus. In den neuen Bundesländern gibt es derzeit nur z.T. und nicht flächendeckend RU an BBS. Im Westen Deutschlands besteht ein Nord-Süd-Gefälle: ein monatlich 1- bis 2stündiges Religionsgespräch in Schleswig-Holstein (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Tharun/Gerber) (eine hauptamtliche kirchliche Lehrkraft unterrichtet im Monat ca. 100 verschiedene Lerngruppen), in Hamburg Bemühungen, neben dem RU in Vollzeit- ordentlichen RU auch in Teilzeitklassen einzuführen, von Niedersachsen bis Baden-Württemberg und Bayern jeweils eine verbindliche Wochenstunde. In Bayern liegt der Unterrichtsausfall unter 10 %, weiter nach Norden liegt er - je nach Bundesland - zwischen 40 und 60 %. Das ordentliche Lehrfach ist also häufig ein „unordentliches“. Daran ändern auch nicht oder nur wenig die Rechtsverordnungen zur BS (z.B. in NRW und in Hessen), die ausdrücklich in der Stundentafel R-Lehre festschreiben.

Das ordentliche Lehrfach RU wird in „Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ erteilt. Diese aus der Weimarer Reichsverfassung übernommene Formulierung bedarf der Erläuterung. Eine solche findet sich in einer „Stellungnahme des Rates der EKD“ vom 7.7.1971 (EKD 1972, S. 124). Danach wird erwartet, daß die LR die Auslegung der verbindlichen Glaubensinhalte „auf wissenschaftlicher Grundlage und in Freiheit des Gewissens“ vornehmen. Entsprechend dieser Stellungnahme kann und sollte sich der RU mit anderen Kirchen, Denominationen, Bekenntnissen und mit nichtchristlichen Religionen bzw. Überzeugungen befassen, zur Klärung des eigenen Standpunkts und um „Andersdenkende zu verstehen und um zu größerer Gemeinsamkeit zu gelangen“. Schließlich führt das Verständnis der Grundsätze nach der Position der EKD zu mehr Dialog und Zusammenarbeit. Allerdings gab es in dieser Hinsicht auf offizieller Ebene bislang noch viel Zurückhaltung.

Zu jedem ordentlichen Lehrfach gehören Lehrpläne bzw. Richtlinien und Schulbücher. Je nach landesrechtlichen Bestimmungen gibt es unterschiedliche Verfahren. Generell aber muß es zu einem Einvernehmen von Staat und Kirche kommen, weil der RU verfassungsrechtlich eine gemeinsame Angelegenheit, eine res mixta ist. In den südlichen Bundesländern liegt die Initiative eher bei den Kirchen. Sie schlagen LP und Richtlinien vor, die von eigenen Kommissionen erarbeitet werden, der Staat stimmt zu, wenn nicht grundlegende Bedenken entgegenstehen. In der Mitte und im Norden ist der Staat Herr des Verfahrens, muß aber mit den Kirchen ein Einvernehmen herstellen. (( Birk/Jakobi; Widmann/Scheilke) Schulbücher werden von einzelnen Autoren und Autorinnen oder privaten Arbeitsgruppen in Kooperation mit den Verlagen und von diesen dann Kirche und Staat zur Genehmigung vorgelegt. Diese holen verschiedene Gutachten zu den Schulbüchern oder Schulbuchentwürfen ein und stimmen sie in einem Genehmigungsverfahren miteinander ab. (( Siebel: Lehrbücher)

Zum ordentlichen Lehrfach gehört schließlich auch die Lehrbefähigung des LR und meist auch eine kirchliche Beauftragung bzw. Bevollmächtigung. Die Lehrbefähigung wird durch ein Studium und 1. wie 2. Examen in evangelischer Theologie erworben. Darüber hinaus beruft die Kirche in den meisten Bundesländern die im Lehramt LR durch die Vokation. In NRW z.B. sagen die Landeskirchen mit der Vokation „dem Lehrer den Rückhalt ihrer Gemeinschaft, fachliche Förderung und rechtliche Unterstützung für die verantwortliche Wahrnehmung seines Dienstes zu“ (Vokationsordnung 1976). Zur Wahrnehmung der fachlichen Begleitung haben die Kirchen u.a. Religionspädagogische Institute errichtet und mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet. (( Buhl/Teigeler; Klie; Religionspädagogische Institute)

Schließlich haben die Kirchen unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts in manchen Ländern auch ein eigenes Aufsichtsrecht (z.B. in Baden-Württemberg und im Saarland). In der Mehrheit der Bundesländer besteht jedoch das Recht der Einsichtnahme, d.h. der Präses, Kirchenpräsident oder Bischof sowie die jeweils durch die Kirchenleitung Beauftragten der Landeskirchen haben das Recht, sich zu vergewissern, daß der RU in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt wird.

Dieter Boge

Herausforderungen der Gegenwart

Gemeinsamer Unterricht?

Der BRU stellt innerhalb des dualen Ausbildungssystems organisatorisch jede Schulleitung - ob wöchentlicher BS-Tag oder Blockbeschulung - vor schwierige Koordinierungsaufgaben. In den Fachklassen finden sich zunehmend SR aus verschiedenen Konfessionen oder Religionen und Konfessionslose zusammen. Um die verfassungsrechtliche Verpflichtung einzulösen, müßten evangelischer und katholischer RU und das Ersatzfach gleichzeitig angeboten werden. Dieser „Gordische Knoten“ läßt sich oft nur dadurch lösen, daß BRU in Randstunden verlagert wird (z.B. wenn kein Ersatzfach angeboten werden kann), wogegen die RL mit Recht ihr Veto einlegen. Oder es wird unter der Hand eine Grauzone geschaffen, in der de facto ein gemeinsamer RU praktiziert wird, für den es aber noch keine rechtliche Absicherung gibt.

Tatsächlich hat sich mehr schleichend und zufällig, mehr aus organisatorischen Gründen und inoffiziell - regional verschieden, aber doch bundesweit erkennbar - ein „Religionsunterricht im Klassenverband“ eingebürgert. Die Frage nach der RP und der Theologie, die Frage nach der Vereinbarkeit mit der Verfassung und dem Schulrecht der Länder wird bei solchen pragmatischen Modellen bewußt ausgeklammert. Solche inoffiziellen Wege werden im Dreieck zwischen Schulleitung, Stundenplangestalter und RL entwickelt, manchmal mit Einverständnis der letzteren, manchmal nur unter dem Druck der Verhältnisse. (( Lindenlauf)

Rahmenbedingungen

Von den Rahmenbedingungen her betrachtet kämpft der BRU nicht nur aufgrund des Prinzips der Konfessionalität mit organisatorischen Schwierigkeiten. Es gibt noch andere Probleme, deren Gewicht und Dringlichkeit sich an den Themenstellungen von BS-Symposien wie am Ergebnis von Umfragen unter RL an BS ablesen läßt (Weidinger 1991a, S. 188ff.; Deutscher Katecheten-Verein 1990; ders. 1992): Hohe BRU-Ausfallquoten, RL-Mangel, Vielzahl der zu unterrichtenden Klassen pro RL und damit entsprechende Beziehungslosigkeit/Anonymität, unterschiedliche schulische Vorbildung und große Altersunterschiede unter den SR sowie (als geschichtliche, wohl nie abzutragende „Altlast“) der permanente Legitimationsdruck, den der BRU zum Teil mit den anderen allgemeinbildenden Fächern teilt, ohne sich jedoch bislang mit deren Fachvertretern entsprechend zu verbünden (Weidinger 1990b, S. 35-38).

Didaktische Herausforderungen

Der BRU steht auch didaktisch vor neuen Herausforderungen, weil berufliche Bildung und Berufspädagogik möglicherweise vor einem Paradigmenwechsel (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Bader; Orthey/Geißler) stehen, aber auch im Blick auf europäische Entwicklungen (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Schreiner; Weidinger 1991b, S. 43-51). Es eröffnen sich damit insgesamt vielleicht neue Chancen, angesichts des Wertewandels, der sich abzeichnenden Sinnkrisen, der technologischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit einen SR-orientierten, diakonisch akzentuierten BRU unter dem Leitziel „Mensch-Werdung in Solidarität“ zu praktizieren. (Weidinger 1990a, S. 525-545) Der einzelne Mensch, die Gesellschaften und die ganze Menschheit benötigen zur Lösung der Zukunftsaufgaben sowohl Sachkompetenz als auch soziale, ethische, religiöse Kompetenz. (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Höhn; Schweitzer; Siebel: Lernwege)

Unterrichtsausfall und Lehrerversorgung

Der durchschnittliche Unterrichtsausfall im Westen Deutschlands von ca. 40 % hat verschiedene Ursachen. Einmal werden in der BS statt der vorgegebenen 12 Wochenstunden je nach Bundesland im Durchschnitt nur etwa 9 bis 11 Wochenstunden erteilt. Da die Schulen trotz der Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung bei Lehrermangel in der Regel zuerst Kürzungen bei den allgemeinbildenden Fächern vornehmen, ist das Fach Religionslehre (wie Deutsch, Politik/Gesellschaftslehre oder Sport) von allgemeinen strukturell bedingten Kürzungen betroffen. Zum anderen sind in der Regel nicht genügend RL in den Schulen vorhanden und diese werden oft auch noch intensiv mit ihren anderen, z.B. berufsbezogenen Fächern eingesetzt. Das hat Folgen. Wenn jemand jahrelang nur noch einige Religionsstunden pro Woche erteilt, droht ein allmählicher innerer Ausstieg aus dem Fach. LR mit einem anderen allgemeinbildenden Fach (z.B. Deutsch, Politik, Mathematik, Englisch) werden in BBS v.a. wegen zu geringer Flexibilität für den Einsatz im Unterricht kaum eingestellt.

Auffallend ist, daß es gemeinsame Erklärungen von Handwerk, Industrie und Kirchen zum Stellenwert von RU in der BS (z.B. in Bayern und in Niedersachsen) gibt und Spitzenvertreter von Handwerk (( Schloesser) und Industrie (( Vetter) stets die Bedeutung von RU in der Zeit des Wertewandels und der Wertediffusion und angesichts von Rechtsradikalismus, Gewalt und Ausländerfeindlichkeit betonen, daß aber auf der anderen Seite Schulleitungen dem Druck auf Verkürzung der schulischen Ausbildungszeit ausgesetzt sind. Dann besteht die Versuchung, Kürzungen stets zu Lasten der allgemeinbildenden Fächer vorzunehmen.

Da die Unterrichtsversorgung ausschließlich durch Personen mit einer Fakultas in Religionslehre und einem berufsbezogenen Fach nicht möglich ist, weil entsprechende Studienmöglichkeiten rar sind und somit der Nachwuchs fehlt, haben die Kirchen seit Jahrzehnten die Schulen mit eigenen Lehrkräften versorgt, die entweder im Staatsdienst (verbeamtet oder angestellt z.B. in Bayern und Baden-Württemberg) oder im Gestellungsvertrag im Kirchendienst verbleiben (im evangelischen Raum überwiegend ordinierte Theologinnen und Theologen z.B. in Hessen, Saarland, NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz). Weil die katholischen Bistümer in der Regel keine Gestellungsverträge abschließen, ist hier ein eindeutiges Übergewicht auf evangelischer Seite zu verzeichnen.

Das führt dann zu einer Verschiebung in der Versorgung mit RL. Gehen also z.B. katholische RL im Staatsdienst mit nur einem Fach (Monofakultaslehrer) in den Ruhestand, wird manchmal nur ein RL mit einem weiteren Fach eingestellt. In manchen Fällen steht gar keine Planstelle zur Verfügung. Der Unterrichtsumfang in Religionslehre geht also im günstigsten Fall vom vollen Deputat auf vielleicht 4 bis 8 Wochenstunden zurück. Die evangelischen Landeskirchen hingegen bestehen gegenüber den staatlichen Oberbehörden darauf, daß bei unbestrittenem Unterrichtsausfall jeder freiwerdende Gestellungsvertrag auch wieder ersetzt wird, damit der Unterrichtsausfall zumindest nicht größer wird.

Dieter Boge/Norbert Weidinger

Entwicklungen

Es sind aber nicht nur äußere Bedingungen, die das Fach Religionslehre verändern. Gravierender erscheinen die Folgen, die sich aus der veränderten Akzeptanz von RU (und Kirchen) (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Christoffer) ergeben. Kirchenaustritte und die multikulturell gewordene Gesellschaft fordern das Fach Religionslehre neu heraus.

Bereits 1977 klagten Eltern in Rheinland-Pfalz für ihre beiden Töchter mit dem Ziel, daß ihre Kinder, die katholisch sind, auf Dauer am evangelischen RU teilnehmen könnten. Das Verwaltungsgericht Koblenz wies die Klage ab. 1987 kommt die Sache beim Bundesverfassungsgericht zu einer endgültigen Entscheidung (Bundesverfassungsgericht 1987, 1 BvR 47/84). Die Klage wird abgewiesen. Das BVG stellt Eckdaten für das ordentliche Lehrfach RU fest. Im Urteil wird von konfessioneller Positivität und Gebundenheit gesprochen. Für den Inhalt des Faches sind grundsätzlich die Vorstellungen der Kirchen maßgeblich: „Ändert sich deren Verständnis vom Religionsunterricht, muß der religiös neutrale Staat dies hinnehmen. Er ist jedoch nicht verpflichtet, jede denkbare Definition der Religionsgemeinschaften als verbindlich anzuerkennen. Die Grenze ist durch den Verfassungsbegriff 'Religionsunterricht' gezogen“ (BVG 1987, S. 12). Weiter heißt es: „Die geordnete Teilnahme von Schülern einer anderen Konfession am Religionsunterricht ist daher verfassungsrechtlich unbedenklich, solange der Unterricht dadurch nicht seine besondere Prägung als konfessionell gebundene Veranstaltung verliert.“ (ebd. S. 15)

Immer mehr Verfassungsrechtler kommen zu dem Schluß, daß auch die einseitige Öffnung des RU für Lernende der jeweils anderen Konfession verfassungskonform wäre. „Das Mitgestaltungsrecht der Religionsgemeinschaften umfaßt - bei Wahrung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs - die Öffnung des Religionsunterrichts. Das Verfassungsrecht steht einem bikonfessionellen, interkonfessionellen, multikonfessionellen und ökumenischem Religionsunterricht nicht entgegen“ (Pieroth 1993, S. 201). (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Goßmann; Lindenlauf)

Dieter Boge
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Dieter Boge/Norbert Weidinger

Votum
zur Situation des Religionsunterrichts an berufsbildenen Schulen
- Auszug -
1)
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassungen der Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland legen fest, daß der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach an allen öffentlichen Schulen ist. Diesen Bestimmungen liegt die Auffassung zugrunde, der Religionsunterricht sei wichtiger Bestandteil der allgemeinen Bildung. Dem stimmen wir zu.

Mit verschiedenartigen Begründungen wird heute eine Änderung dieser Verfassungsbestimmung gewünscht. Wir meinen, daß der Bildungsauftrag der Schule sachgemäß erfüllt wird, wenn das Fach Religionslehre in der Schule seinen Ort hat. Aus diesem Grunde sollten die Verfassungen hier nicht geändert werden.

2)
Das Grundgesetz der BRD und die Landesverfassungen gestehen bei Fragen, die den Inhalt des RU betreffen, den Religionsgemeinschaften ein Mitspracherecht zu. Damit wird angedeutet, daß die hier gemeinte religiöse Bildung als Teil der Allgemeinbildung weder bloßes Faktenwissen noch neutrales, wertungsfreies Orientiertsein ist, sondern existentielles Erfassen sowie zum konkreten Handeln befähigte Mündigkeit umschließt. Im RU soll also nicht unverbindliche religionskundliche Information geboten werden, vielmehr soll er auf eindeutiges persönliches Engagement hin ausgerichtet sein.

Diese Auffassung halten wir für legitim.

...

Konferenz der Bezirksbeauftragten
für evangelischen Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland

1.12.1969

 (( Kap. 3, S. XX)
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